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Kapitel 11 
Schwierige Situationen in Mediationsverfahren bewältigen

Wir werden die Betrachtung der Methode der Mediation mit einem Blick auf einige 
typische Schwierigkeiten beschließen, die bei der Durchführung von Mediationsver
fahren häufiger auftreten. Dabei wird sich dieses Kapitel nicht mehr in den bisherigen 
Aufbau entlang der Chronologie eines Mediationsverfahrens einfügen. Es wird viel
mehr eine Querschnittsfunktion erfüllen: Schwierige Situationen begegnen Ihnen als 
Mediator in jeder Phase des Verfahrens. Die folgende Diskussion dieser Schwierigkei
ten wird daher vertiefend auf eine Vielzahl von Fragen eingehen, die – in der einen 
oder anderen Form – in den vorherigen Kapiteln bereits angesprochen wurden. Wäh
rend dort aber das Augenmerk auf den Normalverlauf eines Mediationsverfahrens 
gerichtet wurde, werden uns hier diejenigen Problemfälle und Komplikationen be
schäftigen, die diesen Normalverlauf gelegentlich behindern.

Von den typischen Schwierigkeiten, mit denen Sie als Mediator zu rechnen haben, 
sind die folgenden vier aufgrund ihrer praktischen Bedeutung besonders erwähnens
wert:

1. Eine hohe Komplexität der Verhandlungssituation durch eine Vielzahl von Perso
nen, Verhandlungsthemen bzw. Interessen erschwert Ihre Verhandlungsleitung.

2. Zweifel an Ihrer Neutralität gefährden zugleich den Erfolg des gesamten Verfah
rens.

3. Machtungleichgewichte zwischen den Parteien stellen Sie vor die Frage, ob Sie diese 
ausgleichen dürfen oder sogar müssen.

4. Nicht selten führt die gesteigerte Emotionalität im Verlauf der Mediationsverhand
lung zu einer Eskalation des Konflikts.

Wodurch entstehen diese Schwierigkeiten im Einzelnen, und welche Strategien zu 
ihrer Überwindung lassen sich einsetzen? Diesen Fragen wollen wir in der Folge 
nachgehen.

Hohe Komplexität

Die wenigsten Konflikte in der Wirtschaftspraxis bestehen aus nur einem einzigen 
Thema zwischen zwei Konfliktparteien. Sehr häufig haben wir es mit Situationen hö
herer Komplexität zu tun, wie etwa der folgende Fall zeigt:
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 � Die Insolvenz der Kirch Media und die Fußball-Bundesliga367

Im April 2002 stand das Unternehmen Kirch Media GmbH & Co KGaA des inzwi-
schen verstorbenen Münchener Film- und Fernsehrechte-Händlers Leo Kirch nach 
dem gestellten Insolvenzantrag mit dem Rücken zur Wand. Den vorläufigen Insol-
venzverwalter Michael Jaffé beschäftigte insbesondere die Forderung der Deut-
schen Fußball Liga (DFL), eine ausstehende Rate von 100 Millionen Euro für Fernseh-
übertragungsrechte bis zum 15. April zu überweisen. Dieses Geld war offenbar 
nicht vorhanden. Zudem sah sich Jaffé durch gesetzliche Bestimmungen des Insol-
venzrechts gehindert, die DFL vor anderen Gläubigern voll zu befriedigen.

Der DFL-Präsident Werner Hackmann drängte auf die Zahlung der Rate. Er war vor 
allem um die kleineren Vereine besorgt, die in großem Maße wirtschaftlich von den 
Fernsehgeldern abhängig sind. Falls das Geld nicht fristgerecht eingehe, so Hack-
mann, würden die Bundesligavereine den Fernsehteams der Kirch-Sender Premiere 
und Sat.1 an den letzten beiden Spieltagen der Saison den Zugang zu den Fußball-
stadien verwehren.

Die 36 Bundesligavereine selbst standen einem solchen Boykott sehr unterschied-
lich gegenüber. Während die wirtschaftlich weniger starken Vereine die DFL in ih-
rem Ansinnen unterstützten, waren vor allem Bayern München und Bayer Leverkusen 
strikt gegen einen Boykott. Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge 
und Bayers Manager Reiner Calmund wollten die Fernsehzuschauer nicht verprellen 
und vor allem ihren Sponsoren nicht die werbewirksame Bühne des Fernsehens im 
spannenden Saison-Finale verwehren.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF waren ebenfalls betroffen: 
Da sie als sogenannte „Zweitverwerter“ auf die von der Kirch-Tochter Premiere pro-
duzierten Fernsehbilder angewiesen waren, hätte ein Boykott von Premiere durch 
die Vereine auch ARD und ZDF von bewegten Fußballbildern für deren Nachrich-
ten- und Sportsendungen abgeschnitten. Zugleich spekulierten sie darauf, dass 
Kirch Media die Rate endgültig nicht zahlen würde, die Übertragungsrechte an die 
DFL zurückfallen und in einer Neuvergabe dann die öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten zum Zuge kommen würden.

Eine Lösung musste schnell gefunden werden. Der nächste Spieltag stand unmittel-
bar bevor. Forderungen aus der Politik, notfalls mit Staatsbürgschaften auszuhel-
fen, waren auf erbitterten öffentlichen Widerstand gestoßen, nachdem sie als Ver-
such gewertet worden waren, die „Millionengehälter“ der Fußballprofis staatlich zu 
subventionieren. Mit einer Unterstützung durch die öffentliche Hand war daher 
nicht mehr zu rechnen.

Beispiel 1

Worin besteht die Komplexität einer Situation wie der in Beispiel 1 geschilderten In
solvenz der Kirch Media? Was sind ihre Ursachen? Und was lässt sich tun, um die 
Komplexität solcher oder vergleichbarer Konflikte in Mediationsverfahren zu redu
zieren?

EMW3.indd   256 11.02.2019   13:55:12



Schwierige Situationen bewältigen  | Kap. 11

257

Viele Parteien

Regelmäßig steigert zunächst eine größere Zahl von Konfliktparteien die Komplexität 
einer Verhandlung.368 Je mehr Parteien beteiligt sind, umso schwieriger wird es, der 
Verhandlung eine Struktur zu geben: Jede Partei verfolgt eigene Interessen, die sich 
teilweise überschneiden, teilweise entgegenstehen. Jede Partei hat das Bedürfnis nach 
gleichmäßiger Teilhabe sowohl am Prozess als auch an einem möglichen Ergeb
nis.  Zwischen den Parteien bilden sich sichtbare und unsichtbare Koalitionen und 
Fronten.369 Eine solche Gruppenbildung führt nicht selten in inhaltlicher Hinsicht 
dazu, dass Verhandlungsfortschritte verlangsamt werden: Jedes Zugeständnis muss 
zunächst unter den Mitgliedern der jeweiligen Gruppe abgestimmt werden  – eine 
einmal (möglicherweise nach langwierigen internen Verhandlungen innerhalb der 
Gruppe) eingenommene Position wird daher oftmals noch beharrlicher verteidigt als 
in zweiseitigen Verhandlungen.

Hinzu kommt, dass in Mehrparteienverhandlungen Zugeständnisse deshalb schwerer 
fallen, weil sie sich nicht gleichermaßen mit einer Erwartung der Gegenseitigkeit ver
knüpfen lassen wie in zweiseitigen Verhandlungen. Während dort nach einem Zuge
ständnis einer Seite mit einem entsprechenden Entgegenkommen der anderen Seite 
gerechnet werden kann, haben Zugeständnisse hier nicht immer einen klar zu identi
fizierenden Adressaten und müssen stets auch hinsichtlich ihrer Wirkung auf die an
deren Beteiligten überprüft werden. Dies gilt gleichermaßen für die eigenen wie für 
die von der begünstigten Partei im Gegenzug erwogenen Verhandlungsschritte.

Auch die Kommunikation ist in Mehrparteienverhandlungen zusätzlich erschwert. 
Jedes eigene Signal muss in dem Bewußtsein ausgesendet werden, dass es unter
schiedliche Empfänger erreicht. Umgekehrt muss jeder aus den Signalen der anderen 
Beteiligten diejenigen Nachrichten heraushören, die für ihn selbst von Bedeutung 
sind. Das Risiko von Missverständnissen und Fehlinterpretationen ist entsprechend 
gesteigert.370

Wenn Sie es als Mediator mit einer Vielzahl von Parteien zu tun haben, werden Sie 
diese möglicherweise in Gruppen unterteilen und mit Vertretern der einzelnen Grup
pen verhandeln. Achten Sie bei der Auswahl der Vertreter darauf, dass diese für die 
ganze Gruppe sprechen können. Es sollte sich um Schlüsselfiguren handeln, die die 
Autorität besitzen, sowohl die Interessen der Gruppe nach außen zu vertreten, als 
auch eine gefundene Lösung intern in der Gruppe „zu verkaufen“. Erinnert sei an das 
bereits zuvor dargestellte Beispiel der Frankfurter Flughafenmediation. Diese scheiter
te nicht zuletzt daran, dass nicht alle von dem Konflikt um den Flughafenausbau Be
troffenen im Verfahren auch vertreten waren.

 � Die Insolvenz der Eurotunnel-Betreibergesellschaften

Ein Verhandeln mit Vertretern ist in komplexen Mehrparteienfällen unumgänglich. 
Im Herbst 1995 stellten die Betreibergesellschaften des Eurotunnels, Eurotunnel 
P.L.C. auf englischer und Eurotunnel S. A. auf französischer Seite, die Zinszahlungen 
auf ihre Schulden von umgerechnet ca. 9 Milliarden Euro ein. Den insolventen 
Schuldnern stand eine Gläubigerfront von 225 Banken gegenüber. Der ehemalige 
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französische Justizminister Robert Badinter und der ehemalige britische Energie-
minister Lord Wakeham agierten als Mediatoren in den Verhandlungen über die Re-
organisation der insolventen Betreibergesellschaften. Zunächst wurde ein Len-
kungsausschuss aus 24 Banken gebildet. Die direkten Verhandlungen fanden dann 
schließlich nur noch mit sechs dieser Banken („Kernbanken“) statt.371

Beispiel 2

Bei der Aufteilung einer großen Zahl von Konfliktparteien in Gruppen müssen Sie 
ferner die wirklichen Interessen der einzelnen Parteien sorgfältig erforschen. Grup
penbildung ist vor allem zur Bündelung gleichlaufender Interessen sinnvoll. Oft stellt 
sich aber heraus, dass die auf den ersten Blick eine Gruppe bildenden Parteien sehr 
unterschiedliche Interessen verfolgen, die eine neue Aufteilung in Untergruppen oder 
über scheinbare Gruppengrenzen hinweg erfordern.372 Auch können zu unterschied
lichen Verhandlungsthemen unterschiedliche Gruppen zu bilden sein.

Betrachten wir dazu noch einmal das Beispiel der Insolvenz der Kirch Media (Bei
spiel 1). Auf den ersten Blick stellte hier die DFL GmbH als Dachorganisation den 
idealen Fürsprecher der 36 Bundesligavereine dar; ein Mediator wäre möglicherweise 
versucht gewesen, allein mit der DFL anstelle von 36 Vereinsmanagern zu verhan
deln. Auf den zweiten Blick aber verfolgten die einzelnen Vereine sehr unterschiedli
che Interessen, die sich wiederum nicht mit denen der DFL deckten: Die „kleinen“ 
Vereine waren durch die ausbleibenden Fernsehgelder in ihrer Existenz bedroht und 
wollten daher die Ratenzahlung notfalls per Aussperrung der KirchSender aus den 
Stadien erzwingen. Die Spitzenvereine dagegen sahen für sich den größeren Schaden 
in einer Aussetzung der Fernsehübertragung und den damit verbundenen Ausfällen 
von Werbeeinnahmen, die bei ihnen im Verhältnis zu den Fernsehgeldern einen weit
aus größeren Anteil ausmachen. Die DFL als unmittelbarer Vertragspartner der Kirch 
Media schließlich pochte auf Vertragserfüllung, möglicherweise auch deshalb, um bei 
einer Weigerung schnell die Übertragungsrechte zurückzuerhalten und an andere, 
wirtschaftlich stabilere Partner neu verkaufen zu können. Letztlich wären also min
destens drei Gruppen zu bilden gewesen, um zumindest die wesentlichen, unter dem 
Dach der DFL scheinbar gebündelten, Interessen abzubilden.

Der Einsatz von Vertretern für Gruppen von Parteien hat zur Folge, dass die Mehr
zahl der Betroffenen nicht mehr unmittelbar an den Verhandlungen beteiligt ist. Die 
Zustimmung zu einem Ergebnis wird diesen leichter fallen, wenn sie zumindest über 
die Inhalte und den Prozess der Verhandlung jederzeit gut informiert sind. Umfassen-
de Transparenz durch regelmäßige Information gegenüber den nicht Anwesenden ist 
daher unverzichtbar, um den „Beteiligungsverlust“ beim Einsatz von Vertretern zu 
kompensieren.

Beim Umgang mit einer Vielzahl von verhandelnden Parteien haben Sie es in zweier
lei Hinsicht allerdings auch einfacher als in bilateralen Verhandlungen: Da der Einzel
ne in Mehrparteienverhandlungen weniger Einfluss auf das Ergebnis als in zweiseitig 
geführten Verhandlungen hat, wirkt sich erstens Misstrauen gegenüber einem Ver
handlungspartner hier tendenziell weniger stark auf die Einigungsbereitschaft der 
Beteiligten aus. Zweitens ist die Neigung zu hartem distributiven Verhandeln mit un
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fairen Mitteln, zu Täuschungen oder Regelmissachtungen in aller Regel um so gerin
ger ausgeprägt, je mehr Parteien am Tisch sitzen: Wer mit der geballten Abneigung 
und mit möglichen Gegenangriffen einer ganzen Gruppe von Verhandlungspartnern 
zu rechnen hat, scheut eher den Einsatz entsprechender aggressiver Taktiken.373

Interessen- und Themenvielfalt

Nicht nur die Vielzahl von Parteien, sondern auch eine Vielzahl von Interessen und 
Themen steigert die Komplexität einer Verhandlung.374 Zwar haben wir bereits gese
hen, dass Kooperationsgewinne häufig gerade in Unterschieden zwischen den Kon
fliktparteien verborgen liegen können (vgl. Kapitel 7). Eine große Anzahl von Interes
sen und Themen vergrößert daher die Chance, dass Sie als Mediator entsprechende 
Unterschiede identifizieren und – gemeinsam mit den Beteiligten – für kreative und 
wertschöpfende Lösungen ausnutzen können. Nichtsdestotrotz verkompliziert eine 
Vielzahl von Interessen und Themen zunächst den Verfahrensablauf: Mediationsver
fahren sind wie alle Verhandlungen dynamische Prozesse. Differenzen über die Rei
henfolge der zu behandelnden Themen, Prioritäten und Abhängigkeiten zwischen 
Einzelfragen sind typische Anlässe für Blockaden.

Betrachten wir nochmals das eingangs dargestellte Beispiel der Insolvenz der Kirch 
Media. Mit welchen Themen und Interessen hätten Sie sich hier beschäftigen müs
sen? Neben den bereits dargestellten Interessen der Kirch Media, der Fernsehsender, 
der Fußballvereine und der DFL spielten zusätzlich auch zahlreiche politische Inter
essen eine Rolle: So war es beispielsweise fraglich, ob ein Einstieg des australischame
rikanischen Medienmagnaten Rupert Murdoch eine durchsetzbare Option für eine 
Rettung der Kirch Media gewesen wäre, oder ob nicht die Furcht vor politischer Ein
flussnahme im deutschen Fernsehen (wie Murdoch sie auf dem britischen Zeitungs
markt bewiesen hatte) überwogen hätte. Ebenso wenig war für unbeteiligte Dritte 
abzusehen, welche Auswirkungen ein (weiteres) Engagement deutscher Verlage (Ber
telsmann, WAZ, Spiegel) bei Kirch auf die Fernsehlandschaft in Deutschland gehabt 
hätte. Inwieweit die Interessen der (neben anderen) kreditgebenden Bayerischen Lan
desbank mit den politischen Zielen eines bayerischen Ministerpräsidenten und da
maligen Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber verwoben waren, stellte einen weiteren, 
gleichermaßen wichtigen wie undurchsichtigen Punkt dar. Schließlich war zumindest 
anfangs unklar, ob sich aus der Diskussion um Staatsbürgschaften zur Sicherung der 
Fußballübertragungen Lösungsansätze gewinnen lassen würden oder ob diese Opti
on angesichts der harschen öffentlichen Kritik hieran von vornherein außer Betracht 
gelassen werden musste.

Eine einfache, erste Grundregel im Umgang mit einer solchen Vielfalt von Verhand
lungsthemen und Interessen lautet: Bereiten Sie sich noch umfänglicher und gründli
cher auf die Mediation vor! Nutzen Sie alle Ihnen zugänglichen Informationen aus, 
und bemühen Sie sich darum, weitere neue Informationen zu gewinnen. Mit wem 
haben Sie es zu tun? Durch welche Interessen sind die Beteiligten motiviert? Was 
ist  die Vorgeschichte des Konflikts? Welche nicht „am Tisch“ vertretenen Interes
sen spielen in den Konflikt hinein? Wo bestehen Verbindungen zwischen Themen, 
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wo gibt es Abhängigkeiten? Welche Punkte können isoliert behandelt werden? Wer 
könnte wem in der Verhandlung möglicherweise welches Zugeständnis machen (vgl. 
den in Kapitel 4 vorgestellten „PreMediation Briefing Report“)? Zur Vorbereitung 
von Plenarverhandlungen mit allen Beteiligten solcher komplexer Verhandlungen 
bieten sich sodann häufig – nach Zustimmung aller Parteien hierzu – vorbereitende 
Einzelgespräche mit den Parteien an. Hier können Sie schon vor dem Aufeinander
treffen wichtige Hinweise für eine sinnvolle Gestaltung der eigentlichen Mediations
verhandlungen in Anwesenheit aller erhalten.

Eine sorgfältige Vorbereitung erleichtert es Ihnen zugleich, das Mediationsverfahren 
zielführend zu strukturieren. Eine klare Struktur nicht nur nach den einzelnen Pha
sen des Verfahrens, sondern auch inhaltlich nach den einzelnen Themen und The
menkreisen, nach Reihenfolgen, nach Prioritäten und nach Interdependenzen hilft 
Ihnen ebenfalls bei der Aufgabe, die Komplexität zu reduzieren.375 Dies gilt uneinge
schränkt allerdings nur dann, wenn die gewählte Struktur allen Beteiligten auch ver-
ständlich ist. Bestenfalls erarbeiten Sie diese daher gemeinsam mit den Konfliktpar
teien. Erläutern Sie, warum Ihnen eine bestimmte Gliederung für Ihr Vorgehen 
sinnvoll erscheint, und seien Sie offen für abweichende Anregungen der Parteien.

Oft ist es hilfreich, den Gesamtkomplex der zu behandelnden Themen in Themen
blöcke zu schneiden, die zunächst unabhängig voneinander behandelt werden kön
nen. Unterstützen Sie diese Abschichtung und Trennung durch begründete Vorschlä
ge zur zeitlichen Einteilung. Wenn den Parteien klar ist, dass und wann jedes der 
Themen behandelt werden wird, fällt es ihnen in aller Regel leichter, sich zunächst 
nur auf einen Teilkomplex zu konzentrieren und nicht zwischen den Themenblöcken 
zu „springen“.

Ob Sie dabei mit den Randthemen oder sogleich mit den wesentlichen Problempunk
ten beginnen, hängt stark vom Einzelfall ab. Besteht grundsätzlich eine erkennbare 
Einigungsbereitschaft zwischen den Parteien, können Sie mit den wichtigen und 
„großen“ Themen beginnen. Dies hat den Vorteil, dass später Zugeständnisse bei klei
neren Themen besser auf ihre Auswirkungen auf das sich abzeichnende Gesamtpaket 
hin beurteilt werden können und im Lichte einer bereits grundsätzlich gefundenen 
Lösung leichter fallen. Stoßen Sie bei dieser Reihenfolge auf deutlichen Widerstand, 
müssen Sie zunächst auf Randthemen ausweichen. Dies kann zumindest dazu führen, 
dass Zugeständnisse in diesem Bereich möglicherweise eine Dynamik bewirken, die 
Sie anschließend auch für die Hauptthemen nutzen können. Erwägen Sie ferner, ob 
Sie Unterverhandlungen mit einzelnen Parteien oder einzelnen Gruppen von Partei
en führen wollen und ob hierzu der Einsatz mehrerer Mediatoren sinnvoll erscheint. 
In solchen Unterverhandlungen lassen sich oftmals Teillösungen erarbeiten, die 
schließlich zu einem Gesamtpaket zusammengefügt werden können.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang schließlich auch an die in Kapitel 4 bereits 
beschriebenen Mittel der Visualisierung. Der geplante Umgang mit Moderations 
und Präsentationsmedien hat nicht zuletzt eine komplexitätsreduzierende Wirkung.
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Gefährdungen der Neutralität des Mediators

Im Rahmen des zwischen den Parteien und dem Mediator Vereinbarten sind die Neu
tralität und Unabhängigkeit des Mediators Kardinalprinzipien einer Mediation (vgl. 
Kapitel 3). Nur wenn die Parteien davon überzeugt sind, dass Sie als Mediator das 
Verfahren ohne jede Parteilichkeit betreiben, werden sie Ihrer Verfahrensleitung ver
trauen und auch Anregungen in der Sache gegenüber aufgeschlossen sein.

Fragen der Neutralität spielen zumeist bereits bei der Auswahl des Mediators vor der 
Mediation eine entscheidende Rolle (vgl. Kapitel 12). Hier wollen wir uns vor allem 
mit Gefährdungen der Neutralität während eines solchen Verfahrens befassen. Diese 
stellen neben der Komplexität der Verhandlung eine zweite, typische Schwierigkeit 
für Mediationsverfahren dar.376 Neutralitätsgefährdungen können ganz unterschied
liche Ursachen haben.

Persönliche Beziehungen

Insbesondere persönliche Beziehungen des Mediators zu einer der Parteien aus ver
wandtschaftlichen, freundschaftlichen, vor allem aber aus geschäftlichen Gründen 
stellen seine Neutralität möglicherweise in Frage. Als Mediator sollten sie entspre
chende Beziehungen keinesfalls verschweigen. Rechtlich sind Sie durch §  3 Abs.  1 
MediationsG sogar zu einer diesbezüglichen Offenlegung verpflichtet. Die Bestim
mungen von § 3 Abs. 2 bis 4 MediationsG verbieten Ihnen in bestimmten Fällen der 
Neutralitätsgefährdung sogar die Tätigkeit als Mediator.

Stellen Sie daher alle Verbindungen zu beiden Parteien diesen gegenüber offen dar, 
selbst dann, wenn sie Ihnen erst nach Beginn des Verfahrens bewusst werden.377 Un
terlassen Sie diese Offenheit, so setzen Sie nicht nur den Erfolg des Verfahrens, son
dern auch Ihren Ruf als „ehrlicher Makler“ aufs Spiel. Erfährt eine der Parteien über 
Ihre Sonderbeziehung zu der anderen Partei aus einer dritten Quelle, so wird sie sich 
hintergangen fühlen und sowohl Ihnen als Mediator als auch der Mediation als Ver
fahren zur Konfliktlösung mit Ablehnung begegnen. Haben Sie eine solche Verbin
dung mitgeteilt, ist es Sache der Parteien, ob sie Ihnen dennoch eine unparteiische 
Verfahrensleitung zutrauen. Nicht jede Sonderverbindung erschüttert zwangsläufig 
die Neutralität eines Mediators. Entscheidend ist allein, dass die Konfliktparteien hie
rüber in aufgeklärter Weise selbst entscheiden können.378 In der Regel wird eine so
fortige Offenlegung entsprechender Umstände vertrauensbildend wirken. Die Ge
fahr, das Mediationsmandat zu verlieren, ist daher eher gering und fällt insbesondere 
gegenüber dem drohenden Reputationsverlust kaum ins Gewicht.

 � Vereinnahmungsversuche

Es kann auch einmal vorkommen, dass eine Partei subtil versucht, im Laufe des Ver-
fahrens eine persönliche Beziehung zum Mediator aufzubauen oder durch ge-
schicktes Spielen von Informationen seine Sympathie zu gewinnen, um bei Bedarf 
später strategisch auszunutzen. Als Mediator wissen Sie häufig nicht sofort, ob die 
agierende Partei berechnend vorgeht oder nur die Atmosphäre auflockern möchte. 
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Wichtig ist dann, dass Sie zurückhaltend reagieren und sich nicht beeinflussen las-
sen.

In einem Mediationsverfahren, das von einem der Autoren geführt wurde, nutzte 
etwa eine Partei die Abwesenheit ihres Gegenübers während einer Pause dazu, den 
Mediator beiläufig wissen zu lassen, dass die andere Seite im Ort für bestimmte Es-
kapaden bekannt sei, die weite Teile der Bevölkerung als unmoralisch ansehen wür-
den. Als Mediator dürfen Sie sich hier nicht einfangen lassen. Eine gute Reaktion 
besteht in diesen Fällen häufig darin, dass Sie nach der Bedeutung der entspre-
chenden Information für das hiesige Verfahren fragen und ggf. darum bitten, den 
Punkt im Plenum anzusprechen, wenn er denn relevant ist.

Beispiel 3

Einseitige Kommunikation

Eine weitere typische Gefährdung der Neutralität des Mediators liegt in der Natur der 
Kommunikationstechniken begründet, die er in der Mediation anwenden wird. Wer 
einer Partei aktiv zuhört, nachfragt, ihre Aussagen wiedergibt und Verständnis signa
lisiert (vgl. Kapitel 5), beschäftigt sich zwangsläufig zugleich nicht mit der anderen 
Partei. Der Eindruck der übermäßigen Aufmerksamkeit für eine Seite kann ferner 
entstehen, wenn der Mediator Einzelgespräche mit nur einer der Parteien führt und 
somit die andere Partei auch räumlich alleine lässt (vgl. Kapitel 6 und 9). Umgekehrt 
kann auch die Partei, die sich in einem Einzelgespräch mit Ihnen als Mediator befin
det, Ihre Neutralität deshalb in Frage stellen, weil Sie kritische Fragen zum Beispiel 
über die Nichteinigungsalternativen dieser Partei stellen.

Auch außerhalb der gemeinsamen Mediationssitzungen kann es leicht zu ungleicher 
Kommunikation zwischen dem Mediator einerseits und den Konfliktparteien ande
rerseits kommen: Terminliche oder andere organisatorische Absprachen werden in 
einseitiger Korrespondenz getroffen, der Mediator wird von einer der Parteien ange
rufen, um noch „Einzelheiten“ zu erörtern, auf den Fluren oder an der Bar des Kon
ferenzhotels werden nach der Verhandlung flüchtige Gespräche geführt.

Die vorgenannten Konstellationen stellen potentielle Gefahren für die (wahrgenom
mene) Neutralität des Mediators dar. Auch hier ist Transparenz das wirksamste Mittel 
zur Vermeidung von Komplikationen: Machen Sie klar, warum Sie bestimmte Frage 
und Gesprächstechniken anwenden, und dass beide Parteien ausreichend und gleich
mäßig Gelegenheit zur Stellungnahme haben werden. Erläutern Sie den Zweck von 
Einzelgesprächen und dass Sie diese möglichst, aber nicht zwingend mit beiden Partei
en in gleicher Zahl und Länge führen.

Hinsichtlich der Kommunikation außerhalb der gemeinsamen Sitzungen ist größt
mögliche Zurückhaltung geboten. Organisatorische Fragen können auch über ein 
Sekretariat ohne direkte Kommunikation mit dem Mediator oder in Telefonkonfe
renzen mit allen Beteiligten gleichzeitig geklärt werden. Einseitige Kommunikation 
im Umfeld des Mediationsverfahrens sollten Sie als Mediator tunlichst vermeiden, 
um Zweifel an Ihrer Neutralität gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sofern solche 
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Kontakte unvermeidlich sind, empfiehlt es sich zumindest, die andere Partei über 
Anlass und Inhalt der Korrespondenz zu informieren. Diese Vorsicht gegenüber Ver
suchen der Einflussnahme ist bis zum Abschluss der Mediation angebracht.

 � Transparenz als oberstes Gebot

Nach dem erfolgreichen Abschluss eines größeren Mediationsverfahrens in einem 
Konflikt anlässlich eines Unternehmenskaufs sollte der im Grundsatz bereits ge-
schlossene Vergleich vom Mediator ausgearbeitet werden. Eine der Konfliktpartei-
en übersandte ihm hierzu weitere Informationen zu möglichen Klauselinhalten. Der 
Mediator versäumte es, die andere Partei hiervon in Kenntnis zu setzen. Nach der 
Unterzeichnung erfuhr diese von dem einseitigen „Briefing“ und drohte mit der – 
letztlich nicht erfolgten – Anfechtung des Vergleichs.

Beispiel 4

Anstrengungen der Konfliktparteien, Sie in Ihrer Rolle als Vermittler zu manipulie
ren (z.B. durch aufgedrängte einseitige Gespräche oder mimische Versuche zu „fra
ternisieren“) sollten Sie als Mediator konsequent und sichtbar abwehren, um Ihre 
Neutralität nicht zu gefährden. Dies vermindert die Tendenz zu neuen Angriffen glei
cher Art und unterstreicht zugleich Ihren Neutralitätsanspruch und damit Ihre Auto
rität als neutraler Verhandlungsleiter.

Einigungsvorschläge

Gerade in der Schlussphase einer Wirtschaftsmediation liegt es für den Mediator oft 
nahe, selbst einen Anstoß zu einer möglichen Lösung zu geben oder gar einen kon
kreten Einigungsvorschlag zu machen (vgl. Kapitel 3 und 10). Mit einer derartigen 
Initiative geben Sie als Mediator einen Teil Ihrer Neutralität auf. Sie sollten zu diesem 
Mittel daher – wenn überhaupt – erst möglichst spät greifen. Vorschläge des Medi
ators werden möglicherweise von der einen oder anderen Partei als unausgewogen 
oder benachteiligend empfunden.379 Gleiches gilt, wenn Sie als Mediator sehr viel Zeit 
auf einen Punkt verwenden, der für eine Partei besonders unangenehm ist. Wir hat
ten bereits in Beispiel 3 in Kapitel 9 beschrieben, wie in einer von einem der Autoren 
durchgeführten Mediation das kritische Hinterfragen der Nichteinigungsalternativen 
einer Partei in deren Augen als Parteinahme für die andere Partei empfunden und 
beinahe zum Anlass des Abbruchs der Verhandlungen genommen wurde. Tatsächlich 
besteht die größte Gefährdung Ihrer Neutralität bei diesen, auf der Sachebene ange
siedelten Punkten. Etwaige Vorschläge sollten Sie – wenn überhaupt – eher indirekt 
als Fragen in das Gespräch einführen („Wie wäre es für Sie denn zum Beispiel, wenn 
Sie …?“). Teilen Sie in Fällen, in denen Sie durch eigene Vorschläge in die Sachdiskus
sion eingreifen, zudem die Kriterien mit, die Sie dazu bewogen haben, einen bestimm
ten Lösungsansatz für fair und ausgeglichen zu halten oder einen bestimmten Punkt 
besonders intensiv zu behandeln (vgl. Kapitel 8). Auch hilft es, noch einmal den Pro
zess nachzuzeichnen, der zu einem bestimmten Vorschlag geführt hat. In diesem Zu
sammenhang sei erneut auf die Bedeutung der Vorbereitung der Mediation hingewie
sen. Eine sorgfältige Vorbereitung beinhaltet auch, sich im Vorfeld über mögliche 
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Kriterien und Verfahren für die in der Verhandlung zu beantwortenden Verteilungs
fragen Gedanken zu machen (vgl. Kapitel 8).

Machtungleichgewichte zwischen den Parteien

Eine weitere Quelle für schwierige Situationen in Mediationsverfahren liegt in ausge
prägten Machtungleichgewichten zwischen den Beteiligten. Ein Mediator ist nicht ent
scheidungsbefugt. Zugleich katalysiert er den Verhandlungsprozess. Es besteht daher 
die Gefahr, dass die Verhandlungsförderung des Mediators zwar bestimmte Hinder
nisse auf dem Weg zu einer Einigung einebnet, sich diese Ebene aufgrund bestehen
der Machtungleichgewichte jedoch als „schiefe Ebene“ erweist, auf der sich Machtun
gleichgewichte zu Lasten der schwächeren Partei bis in eine schließlich gefundene 
Einigung durchsetzen. Zugleich können Machtungleichgewichte eine Einigung er
schweren, wenn die schwächere Partei sich unter Druck gesetzt fühlt und einem Vor
schlag gerade deshalb nicht zustimmen will, weil sie ihn als Machtausübung der an
deren Seite empfindet.

Was bedeutet Macht in Verhandlungen?

In Kapitel 9 haben wir dargestellt, dass die wichtigste Quelle von Verhandlungsmacht 
vor allem bessere Nichteinigungsalternativen sind. Wer seine Interessen auch ohne die 
andere Seite oder sogar gegen deren Willen durchsetzen kann, weil ihm entsprechende 
Alternativen zur Verfügung stehen, hat die Macht, von der anderen Seite große Zuge
ständnisse zu fordern.

Nicht immer ist derjenige der Mächtigere in diesem Sinne, der über die größeren 
Ressourcen verfügt und so die scheinbar stärkere Position hat:380 Ein international 
agierendes Softwareunternehmen ist im Kündigungsstreit gegen einen angestellten 
Programmierer im wahrsten Sinne des Wortes machtlos, wenn dieser für den Fall 
seiner Ablösung glaubhaft damit droht, die Produkte des Unternehmens mit einem 
zerstörerischen Computervirus zu infizieren. Ein Automobilhersteller verfügt über 
größere Ressourcen als seine Zulieferer. Stellt der Zulieferer aber Teile her, zu deren 
Produktion nur er das erforderliche Know-how besitzt, so verschafft ihm dies Macht 
über den Automobilhersteller. Das Machtgefälle verschiebt sich wiederum, wenn es 
dem Hersteller gelingt, dieses Know-how von seinem Zulieferer abzuwerben. Auch 
die Stellung in Hierarchien innerhalb eines Unternehmens spiegelt nicht immer die 
wahren Machtverhältnisse wider. So stattet beispielsweise die Kenntnis um illegale 
Geschäftspraktiken ihrer Vorgesetzten auch die Angestellten unterer Ebenen mit 
enormer Verhandlungsmacht diesen gegenüber aus. Gleiches gilt, wenn eine be
stimmte Gruppe Angestellter für das Unternehmen eine unverzichtbare Funktion er
füllt.
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 � Am längeren Hebel

Im Mai 2001 streikten für drei Tage die Piloten der Lufthansa AG für Gehaltser-
höhungen von durchschnittlich 35 Prozent. Unter vereinfachenden Annahmen kos-
tete der Streik die Lufthansa insgesamt ca. 40 Millionen Euro. Wäre er über einen 
Zeitraum von 90 Tagen ausgedehnt worden, hätte er das Unternehmen in die Ver-
lustzone getrieben. Zieht man noch die für das Image der Lufthansa besonders 
wichtige Zuverlässigkeit mit in Betracht, wird schnell deutlich, dass hier nicht das 
große Unternehmen der Lufthansa, sondern ein kleiner Ausschnitt seiner Angestell-
ten, nämlich die Piloten, am längeren Hebel saßen. Es verwundert daher nicht, dass 
es letztendlich zu einer Einigung kam, die den Piloten eine Erhöhung ihrer Bezüge 
um durchschnittlich 30 Prozent sicherte.381

Ein ebenfalls beachtliches Ergebnis brachte den Lokführern der Deutschen Bahn AG 
der viel beachtete Arbeitskampf ihrer Gewerkschaft GDL im Herbst 2007 und Früh-
jahr 2008 ein. Sie setzten letztlich durch mehrtätige Streiks im Güter- und Personen-
verkehr ihre Forderungen nach einem eigenständigen Tarifvertrag sowie Lohnerhö-
hungen von etwa 11 Prozent bei gleichzeitiger Kürzung der Arbeitszeit durch. Das 
Machtungleichgewicht brachte der damalige GDL-Chef Manfred Schell mit den 
Worten auf den Punkt: „Wir können Arbeitskämpfe länger durchhalten, als Deutsch-
land sie vertragen kann.“382

Beispiel 5

Umgang mit Machtungleichgewichten in der Mediation

Unabhängig davon, in welcher Ausprägung sich Machtungleichgewichte in einer Me
diation zeigen, stellt sich die Frage, wie Sie als Mediator mit diesen umgehen sollten. 
Ausgeprägte Machtungleichgewichte werden häufig als ein Kriterium angesehen, wel
ches von vornherein gegen die Eignung der Mediation als Konfliktlösungsverfahren 
sprechen soll (vgl. Kapitel 12). In der Tat kann es Situationen geben, in denen Sie als 
Mediator Ihre Unterstützung bei der Suche nach einer Verhandlungslösung nicht 
mehr mit Ihrem Neutralitätsanspruch oder Ihrem Verschwiegenheitsgebot vereinba
ren können. In diesen Fällen werden Sie möglicherweise versucht sein, das Mediati
onsverfahren zu beenden bzw. es gar nicht erst zu beginnen und den Parteien andere 
Verfahren zu empfehlen, denen der Ausgleich von Machtungleichgewichten imma
nent ist. Zur Beendigung des Verfahrens sind Sie in diesen Fällen nach § 2 Abs. 5 
Satz 2 MediationsG berechtigt.

Zunächst sollten Sie aber den Einsatz derjenigen Techniken erwägen, die Ihnen auch 
innerhalb der Mediation die Möglichkeit bieten, die negativen Auswirkungen von 
Machtungleichgewichten zu begrenzen.

Prozessherrschaft ausüben

Als Mediator sind Sie für den Verhandlungsprozess verantwortlich (vgl. Kapitel 3). Sie 
haben daher nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Aufgabe, die gemeinsam 
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mit den Parteien für diesen Prozess aufgestellten Verfahrensregeln auch durchzuset
zen. Häufig äußert sich Verhandlungsmacht gerade darin, dass solche Regeln miss
achtet werden: Eine Tagesordnung wird nicht befolgt, die festgelegte Reihenfolge der 
Wortbeiträge wird nicht eingehalten, es wird einander unterbrochen, und es werden 
aggressive Taktiken der Kommunikation wie Drohungen oder Einschüchterungen 
eingesetzt. Wenn Sie hier als Mediator gegensteuern, indem Sie an die vereinbarten 
Regeln erinnern und auf deren Einhaltung achten, so verringern Sie die negativen 
Auswirkungen von Machtungleichgewichten, ohne zugleich in einen Widerspruch zu 
Ihrem Auftrag oder Ihrem Neutralitätsanspruch zu geraten. Die Ausübung Ihrer Pro-
zessherrschaft ist daher ein wirksames Mittel auch im Umgang mit Machtungleichge
wichten.

Über Ausgleichsmöglichkeiten informieren

Ein weiteres Mittel stellt die Information der Parteien über Möglichkeiten des Aus
gleichs von Machtungleichgewichten dar. Allerdings müssen Sie als Mediator den 
Parteien überhaupt erst einmal bewusst machen, dass in ihrer Situation Machtun
gleichgewichte eine Rolle spielen. Hierzu können sich wiederum Einzelgespräche an
bieten. Im Zweifel müssen Sie die betroffene Partei im Rahmen eines solchen Einzel
gesprächs gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 MediationsG darauf hinweisen, dass ihr ein externer 
Rechtsrat helfen kann, ihre Position richtig einzuschätzen und sich vor einer nachtei
ligen Einigung zu schützen. Auch können Sie den Parteien nochmals verdeutlichen, 
dass es nicht Ihre Aufgabe ist, Schutzrechte zum Ausgleich von Machtungleichge
wichten durchzusetzen, und dass hierfür andere Verfahren, wie etwa ein Gerichts 
oder ein Schiedsverfahren, zur Verfügung stehen.

Arbeiten mit den Nichteinigungsalternativen

Mit ähnlichem Ziel können Sie als Mediator mit den Parteien an deren Nichteini-
gungsalternativen arbeiten. Wenn es zutrifft, dass Verhandlungsmacht häufig aus bes
seren (wahrgenommenen) Nichteinigungsalternativen besteht, so lassen sich Macht
ungleichgewichte auch dadurch ausgleichen, dass Sie gemeinsam mit jeder der 
Parteien den Wert und die Wahrnehmung ihrer Nichteinigungsalternativen überprü
fen (vgl. Kapitel  9). Möglicherweise stellt sich dabei heraus, dass die vermeintlich 
schwächere Partei ihre Nichteinigungsalternativen zu schwach oder diejenigen des 
Verhandlungspartners zu stark eingeschätzt hat. Indem Sie diese Fehleinschätzung zu 
korrigieren helfen, verändern Sie zugleich die Verhandlungsmacht zwischen den Par
teien. Diese Arbeit ist typische Mediationstätigkeit. Sie stellt keinen Eingriff dar, der 
nicht mit der grundsätzlich in der Sache zurückhaltenden Rolle des Mediators verein
bar wäre, und steht – zumindest objektiv – nicht im Widerspruch zu Ihrer – regelmä
ßig von den Parteien gewünschten (vgl. Kapitel 3) – Neutralität. Aber Vorsicht: Aus 
Sicht der Parteien kann ein solches Vorgehen Sie subjektiv indes sehr wohl als nicht 
mehr unparteiisch erscheinen lassen. Erinnert sei abermals an das zuvor bereits zi
tierte Beispiel aus Kapitel 9, in dem gerade das offenbar zu kritische Hinterfragen des 
Mediators beinahe zum Abbruch der Mediation geführt hätte.
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Legitime Kriterien einbringen

Die negativen Auswirkungen von Verhandlungsmacht können Sie als Mediator ferner 
dadurch begrenzen, dass Sie legitime Kriterien in die Verhandlung einbringen (vgl. 
Kapitel  8). Legitime Kriterien schützen vor Zwang und Druck und somit vor den 
Auswirkungen von Verhandlungsmacht, indem sie ihre Überzeugungskraft nicht aus 
der Sphäre einer der Verhandlungsparteien, sondern aus einer neutralen Quelle ablei
ten. Als legitime Kriterien bieten sich zum Beispiel ethische Normen oder Üblichkei
ten (Handelsbräuche etc.), technische Standards, Marktpreise oder konditionen, 
aber auch rechtliche Regeln und Präjudizien an.383

Gerade bei den zuletzt genannten Kriterien ist jedoch wieder Vorsicht geboten. Das 
Einbringen rechtlicher Regeln und Präjudizien bringt Sie schnell in die Rolle des 
Rechtsberaters beider Parteien – eine Rolle, die mit derjenigen des neutralen Vermitt
lers kaum vereinbar ist und die zusätzlich den rechtlichen Grenzen des Rechtsdienst
leistungsgesetzes (RDG) unterliegt (vgl. Kapitel 3). Unproblematisch ist es dagegen, 
den Parteien die Bedeutung des Rechts und des ihnen daraus zustehenden Schutzes 
abstrakt zu verdeutlichen und im Übrigen auf deren Unterstützung durch ihre jewei
ligen Rechtsberater hinzuwirken.

Allerdings sind die Grenzen hier oftmals fließend. Nicht selten werden auch die 
Rechtsanwälte der Parteien darauf drängen, von Ihnen als Mediator Ihre Einschät
zung zu einzelnen Rechtsfragen zu erhalten. Nehmen Sie dies zum Anlass, den Rah
men Ihrer Beauftragung und die Grenzen dessen, was Ihnen nach den Vorschriften 
des Rechtsdienstleistungsgesetzes gestattet ist, kritisch zu überprüfen. Vergessen Sie 
nicht, dass Sie bereits durch das Einbringen von Bewertungskriterien immer auch in 
der einen oder anderen Hinsicht selbst Stellung beziehen. Wir haben zuvor bereits 
gesehen, dass dies Ihre (wahrgenommene) Neutralität beeinträchtigen kann und da
her nur als ultima ratio erfolgen sollte.

Lösungsvorschläge bewerten und eigene entwickeln

Der vielleicht stärkste Eingriff eines Mediators in den Verhandlungsverlauf zum Aus
gleich von Machtungleichgewichten besteht darin, einen im Raum stehenden Lö
sungsvorschlag zu bewerten und eigene Vorschläge zu entwickeln. Mit einem solchen 
Verhalten gehen Sie als Mediator über eine reine Prozesssteuerung hinaus und greifen 
direkt in den Verhandlungsgegenstand ein. Erfahrungsgemäß werden Konfliktpartei
en nicht selten sogar darauf drängen, dass Sie doch jetzt auch einmal „Ihre Meinung 
zu der Sache“ äußern. Insbesondere dann, wenn die Parteien spüren, dass sie an die 
Grenzen ihrer Verhandlungsbereitschaft oder fähigkeit kommen, bietet sich der ein
geschaltete Dritte als ideales Ventil an.

Auch hier ist wiederum äußerste Vorsicht geboten. Sie sollten der Versuchung, Vor
schläge der Parteien offen zu bewerten und eigene einzubringen, längstmöglich wi
derstehen (vgl. oben sowie Kapitel 3 und 10). Andernfalls würde der Mediation das 
Element der eigenständigen, privatautonomen Konfliktlösung genommen, welches sie 
auszeichnet und welches zu einer größeren Akzeptanz und damit Haltbarkeit der ge

EMW3.indd   267 11.02.2019   13:55:13



Teil II  | Methode der Mediation

268

fundenen Ergebnisse führt. Auch steht wiederum Ihre (wahrgenommene) Neutralität 
auf dem Spiel.

Wenn Sie den Eindruck gewinnen, dass sich ohne einen solchen Eingriff ein Ergebnis 
abzeichnet, welches vor allem Ausdruck des Machtübergewichtes einer Partei ist, und 
Sie eine Unterstützung dieses Ergebnisses aus rechtlichen, ethischen oder anderen 
Gründen ablehnen, sollten Sie darauf hinweisen und notfalls das Mediationsverfah
ren beenden. In aller Regel wird es jedoch so weit nicht kommen. Der praktisch häu
figere Fall ist derjenige, dass ein sich abzeichnendes Verhandlungsergebnis Ihnen le
diglich nicht gänzlich ausgewogen und somit nur in mancher Hinsicht als unfair 
erscheint. Bevor Sie hier dem Verfahren Ihre Unterstützung entziehen, sollten Sie 
zunächst noch einmal Ihr genaues Rollenverständnis und vor allem Ihren konkreten 
Auftrag prüfen: Sind Sie dazu eingesetzt, die Parteien vor nachteiligen Vergleichs
schlüssen zu bewahren, oder sollen Sie ihnen lediglich eine Hilfestellung bei der pri
vatautonomen und eigenverantwortlichen Lösung ihres Konflikts geben?

Eskalation

Die Bedeutung von Emotionen in Mediationsverfahren auch in wirtschaftlichen 
Konflikten haben wir bereits in Kapitel 5 dargestellt. Eine besondere Schwierigkeit für 
den Ablauf der Mediation stellen Emotionen nur dann dar, wenn sie zu einer unkon
trollierten Eskalation der Verhandlungssituation führen.384 Reden die Parteien kaum 
noch miteinander, ergehen sie sich in Anfeindungen und (möglicherweise lauten) 
Beschimpfungen, wenden sie starke Selbstbindungstaktiken an (vgl. Kapitel 8), oder 
täuschen und drohen sie einander, so hängt der Erfolg des Mediationsverfahrens 
nicht zuletzt auch davon ab, dass Sie als Mediator Strategien zur Deeskalation der Si
tuation kennen und einsetzen. Ein Schwerpunkt liegt hier in einer beruhigenden 
Kommunikation.385

„Let them vent“

Hilfreich ist es zunächst, Ausbrüche von Emotionen nicht zu übergehen oder gar zu 
unterbinden, sondern ihnen in der Mediation ein geordnetes Forum zu bieten. Dabei 
wäre es indes falsch, sämtliche Gefühlsausbrüche und Angriffe kommentarlos ge
schehen zu lassen, um die dahinterstehenden Spannungen abzubauen.386 Persönliche 
Angriffe, Beschimpfungen oder anderes verletzendes Verhalten sollten Sie in der Me
diation ebenso wenig dulden wie starke Selbstbindungstaktiken oder gar Drohungen. 
Auch hierzu hilft wiederum die Vereinbarung einer klaren Kommunikationsstruktur. 
In deren Rahmen können Sie den Parteien dann die Gelegenheit geben, ihre Verärge
rung oder sonstige Emotionen gegenüber der anderen Partei äußern zu können: „Let 
them vent“.

 � Bis es plötzlich still wird

Aus der Praxis des amerikanischen Mediators Gary Friedman ist folgende Anekdote 
überliefert:
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Die Parteien ergingen sich schon zu Beginn des Verfahrens in heftigen persönlichen 
Attacken, die Emotionen kochten hoch, und die Situation eskalierte zusehends. Die 
gegenseitigen Angriffe wechselten wie Pingpong-Bälle die Seite, und Friedman be-
obachtete wie ein Schiedsrichter am Netz ruhig und gelassen das Spiel. Er reagierte 
überhaupt nicht. Er sagte nichts, saß stumm dabei und sah den Parteien einfach nur 
zu. Nach einer Weile hatten diese offenbar ihr Arsenal erschöpft und schauten et-
was hilflos in Richtung des Mediators. In die sich bildende Stille hinein erhob Fried-
man langsam die Stimme und sprach in leisem Ton: „So now, do you think this was 
productive?“

Hierdurch hatte er zweierlei erreicht: Indem er die Parteien zunächst einfach agie-
ren ließ, ermöglichte er ihnen, die aufgestauten Emotionen abzubauen und somit 
den sich anschließenden Verhandlungsprozess hiervon freizuhalten. Mit der dann 
gestellten Suggestivfrage machte er ihnen zugleich klar, dass das bisherige Verhal-
ten in der Sache nicht wirklich weiterführte. Somit wies er ihnen einen Weg zurück 
zur Sachebene und half ihnen gewissermaßen, einige Stufen auf der Eskalations-
treppe zurückzuschreiten.

Beispiel 6

Thematisieren

Intuitiv neigen wir dazu, die zu Eskalationen führenden persönlichen Spannungen 
einfach zu übergehen, weil sie uns unangenehm sind und wir schnell „zur Sache“ 
kommen wollen. Wie verhält es sich aber, wenn das Problem gerade in einer eskalie
renden persönlichen Spannung liegt, wenn sie die eigentliche „Sache“ darstellt? Auch 
die drohende oder die bereits eingetretene Eskalation können Sie als Mediator zum 
Thema der Verhandlung machen. Indem Sie den Parteien die Wirkungsweise ihres 
eskalationsfördernden Handelns deutlich machen, erreichen Sie einen ähnlichen Ef
fekt wie mit der von Gary Friedman gestellten Suggestivfrage (vgl. Beispiel 6).

 � Weiter, immer weiter?

Der US-amerikanische Mediator Peter Grilli pflegt vor Beginn seiner Mediationsver-
fahren im Gespräch mit den Konfliktparteien auf eine Landkarte in seinem Büro zu 
zeigen, die den Russlandfeldzug Napoleons von 1812 darstellt. Die auf der Karte 
eingezeichnete Truppenstärke der sogenannten „Großen Armee“ Napoleons von ur-
sprünglich 450.000 Mann nimmt erst von West nach Ost und dann weiter auf dem 
Rückzug von Ost nach West kontinuierlich ab, bis schließlich an der preußischen 
Grenze nur noch die wenigen versprengten Einheiten verzeichnet sind, die Hunger, 
Kälte und Partisanenkrieg bis dorthin überlebten. Diese Darstellung kommentiert 
Grilli gegenüber den Konfliktparteien mit den Worten: „You are at the beginning of 
a long journey. You can settle here (Grilli zeigt auf den Beginn des Weges). Of course 
you need not settle. You can carry on litigating and settle later (er zeigt auf den wei-
teren Weg). Of course, even then you need not settle…“.

Beispiel 7
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Normalisieren

Für die Konfliktparteien sind Eskalationen Ausnahmesituationen, die ihnen Aufre
gung und oftmals auch Unsicherheit bescheren. Sie als Mediator sind dagegen selbst 
mit stark eskalierenden, schwierigen Verhandlungssituationen vertraut. Sie stellen für 
Sie gewissermaßen etwas Normales dar. Wenn Sie diesen Eindruck den Parteien ver
mitteln, hemmen Sie möglicherweise weitere Eskalationen (vgl. Kapitel 5). Betonen 
Sie zugleich, dass die persönliche Ebene von der Sachebene zu trennen ist (vgl. Kapi
tel 2) und persönliche Angriffe bei aller berechtigten Emotionalität unterbleiben soll
ten. Die persönliche Ebene neben der Sachebene zu thematisieren, hat in vielen Fällen 
eine sachliche Berechtigung, sie mit der Sachebene zu vermischen, ist dagegen nahe
zu immer schädlich. Wenn Sie feststellen, dass die Animositäten zwischen den Partei
en ein direktes Gespräch nicht mehr zulassen, helfen möglicherweise Einzelgespräche 
weiter. Gerade in persönlichen Dingen, in denen es erfahrungsgemäß schwerer fällt, 
Probleme offen anzusprechen, ermöglichen sie es, Befindlichkeiten wie Wut oder 
Verärgerung festzustellen und gegebenenfalls die Bereitschaft für ein Nachgeben, z.B. 
eine Entschuldigung, zu erwirken.

Reformulieren

Im Umgang mit aggressiven, eskalationssteigernden Taktiken ist es ferner häufig 
sinnvoll, diese aufzugreifen und in einen anderen Bezugsrahmen zu setzen.387 Eine 
spitz und in persönlich aggressiver Weise vorgetragene Attacke transportiert zumeist 
mindestens zwei Nachrichten. Zum einen wird hiermit sachliche Ablehnung geäu
ßert. Zum anderen wird aber zugleich auch persönliche Geringschätzung artikuliert. 
Wenn Sie als Mediator nun allein die in der Aussage steckende sachliche Kritik auf
greifen und reformulieren, nehmen Sie dieser Aussage die Schärfe und machen es dem 
Adressaten leichter, auf diese auch in sachlicher Weise zu reagieren. Zugleich zeigen 
Sie dem Absender, dass die persönliche Spitze ihre Wirkung verfehlt, und zwingen 
ihn indirekt dazu, sich ebenfalls der Sache zuzuwenden.

Stellen Sie sich beispielsweise eine Verhandlungssituation vor, in der eine der Parteien 
folgende Formulierung wählt: „Wie können Sie nur so naiv sein zu glauben, dass die
ser Vorschlag auch nur ansatzweise realisierbar ist?“ Anstatt nun in gleicher Schärfe 
diese offensichtlich aggressive Taktik zurückzuweisen und dadurch die Situation wei
ter eskalieren zu lassen, könnten Sie als Mediator entgegnen: „Die Umsetzbarkeit 
denkbarer Lösungen ist tatsächlich ein wichtiger Gesichtspunkt. Vielleicht können 
Sie uns erläutern, was genau Sie an der Realisierbarkeit der ins Spiel gebrachten Idee 
zweifeln lässt?“

Reformulierungstechniken sind auch hilfreich, wenn es darum geht, aggressive 
Selbstbindungstaktiken (vgl. Kapitel 8) zu umgehen. Denken Sie etwa an folgende Er
klärung einer Konfliktpartei in einer Vergleichsverhandlung: „Wir bieten Ihnen 
500.000 Euro. Dies ist unser erstes und definitiv letztes Angebot. Wir gehören nicht 
zu denjenigen, die unrealistische Zahlen nennen und dann lange verhandeln. Sie kön
nen das Angebot entweder annehmen oder ablehnen. Wir halten uns für eine Ant
wort bis 17 Uhr heute Nachmittag bereit.“ Eine denkbare Reaktion wäre es, diese 
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Selbstbindung zu ignorieren und einfach in der Sache weiter zu verhandeln. Dieses 
Verhalten erweckt aber möglicherweise den Eindruck, nicht gehört oder verstanden 
worden zu sein und provoziert weitere Selbstbindungserklärungen, durch die sich der 
Verhandler aus unserem Beispiel nur noch tiefer „eingräbt“. Er kann jetzt nicht mehr 
zurück. Wenn er von seiner Grenzmarke abweicht, entzieht er allen zukünftigen Bin
dungserklärungen ihre Glaubhaftigkeit.

Sinnvoller kann es daher sein, ihm aus dieser selbstgestellten Falle herauszuhelfen, 
indem Sie als Mediator das vermeintlich letzte Angebot in einen anderen Bezugsrah
men stellen, es also reformulieren: „Das von Ihnen genannte Angebot ist eine der 
denkbaren Optionen, wie Sie und Ihr Gegenüber Ihren Konflikt heute lösen könnten. 
Sicher hat Ihr Verhandlungspartner auch seine Vorstellungen. Lassen Sie uns gemein
sam hören, wie diese Vorstellungen aussehen. Anschließend möchte ich Sie einladen, 
mir und Ihrem Gegenüber zu erläutern, wie Sie genau zu der Zahl von 500.000 Euro 
kommen. Bestimmt gibt es Kriterien, die diese Zahl rechtfertigen? Auch mit diesen 
Kriterien wollen wir uns später beschäftigen.“

Dem „letzten Angebot“ nehmen Sie so seine Verankerungswirkung, indem Sie es in 
ein Spektrum vieler anderer denkbarer Lösungsoptionen einordnen. Zugleich führt 
die Aufforderung zur Bennennung der hinter einem Vorschlag stehenden Kriterien 
dazu, dass ein sachliches Gespräch über die zu entscheidenden Verteilungsfragen und 
die dafür maßgeblichen Umstände für ein späteres Stadium der Mediation angeregt 
wird (vgl. Kapitel 8).

Verständnis signalisieren

Eskalationen können Sie ferner mindern, indem Sie den Parteien zeigen, dass auch 
ihre Gefühlswelt verstanden und anerkannt wird. Häufig liegt die Ursache eines Kon
flikts gerade darin, dass die Parteien sich nicht gehört fühlen. Es kann daher als Me
diator durchaus sinnvoll sein, diesen zu signalisieren, dass Sie ihren Ärger, ihre Sor
gen und Befürchtungen verstehen (vgl. Kapitel 5). Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
allein, Verständnis nicht mit Zustimmung zu verwechseln. Letzteres würde sich mit 
Ihrer Neutralität als Mediator schwer vereinbaren lassen. Verständnis dagegen kön
nen Sie durchaus für beide Seiten haben und dieses auch äußern, ohne dabei Ihre 
neutrale Rolle zu gefährden. Nicht selten führt dies sogar zu einem besseren Ver
ständnis der Parteien füreinander. Ebenso wie inhaltlich das Erkennen der Interessen 
der anderen Konfliktpartei für die Suche nach einer insgesamt interessengerechten 
Konfliktlösung erforderlich ist (vgl. Kapitel 6), ist es im Umgang mit Eskalationen 
hilfreich, Verständnis unter den Parteien für die Sorgen oder die besondere Emotio
nalität der jeweils anderen Seite in einer bestimmten Situation zu wecken.

Gemeinsamkeiten betonen

Eskalation führt häufig dazu, dass die Parteien ihre Differenzen überbetonen und den 
Blick für Gemeinsamkeiten verlieren. Deshalb kann es eine sinnvolle Strategie für 
einen Mediator darstellen, den Blick wieder auf diese Gemeinsamkeiten zu lenken: 
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Machen Sie den Parteien deutlich, dass sie neben allen Streitpunkten auch bestimmte 
Interessen teilen, zum Beispiel das Interesse an einer Zusammenarbeit in der Zukunft 
oder auch nur an einem erfolgreichen Abschluss des Mediationsverfahrens. Stellen 
Sie heraus, dass die Gründe für Verärgerung oder Wut bei den meisten Menschen 
ähnlich sind, und rufen Sie so weiteres Verständnis für eine bestimmte Gefühlsre
gung einer der Parteien hervor. Betonen Sie ferner bereits gefundene Teillösungen als 
ersten gemeinsamen Schritt hin zu einer Gesamtverständigung, und fassen sie Zwi
schenergebnisse regelmäßig zusammen (vgl. Kapitel 5).

Spannungsabbau physisch unterstützen

Um angespannten, eskalierenden Situationen vorzubeugen und Spannungen abzu
bauen, kann es schließlich sinnvoll sein, die Parteien auch in physischer Hinsicht zu 
entlasten. In Fällen starker Eskalation sollten Sie als Mediator erwägen, die Parteien 
vorübergehend voneinander zu trennen, Pausen zu machen oder Einzelgespräche zu 
führen.388 Manchmal benötigen die Beteiligten gerade eine solche „Auszeit“ vonein
ander, um überhaupt wieder miteinander reden zu wollen. Wenn selbst dies nicht 
hilft, um die Eskalationsspirale zurückzudrehen, sollten Sie erwägen, sich mit den 
Konfliktparteien zu vertagen und einen anderen Termin – gegebenenfalls sogar unter 
Austausch der für die Parteien Verhandelnden – für die Fortsetzung der Mediation zu 
vereinbaren.389 Diese können die so gewonnene Zwischenzeit nutzen, noch einmal 
ihre Nichteinigungsalternativen zu überprüfen und sich so möglicherweise doch 
noch davon zu überzeugen, dass ihnen mit einer Überwindung ihrer Differenzen und 
einer Fortsetzung der Gespräche in weniger eskalierender Weise mehr gedient ist als 
mit einem endgültigen Abbruch der Verhandlungen.

Zusammenfassung

Wir haben uns in diesem Kapitel mit einigen typischen schwierigen Situationen be
fasst, die in Mediationsverfahren immer wieder auftreten. Die meisten Mediationen 
sind komplexer strukturiert als das klassische „Zwei Parteien – ein Streitpunkt“Ver
hältnis. Als Mediator können Sie Gefährdungen Ihrer Neutralität ausgesetzt sein. 
Machtungleichgewichte zwischen den Parteien können Sie vor schwierige Entschei
dungen zwischen dem Drang nach Einflussnahme und den Geboten der Neutralität 
und Vertraulichkeit stellen. Schließlich besteht in Mediationsverfahren häufig eine 
Tendenz zur Eskalation, da die Parteien dieses Verfahren überhaupt erst beginnen, 
wenn sich ihr Konflikt bereits entwickelt hat und die zweiseitigen Verhandlungen 
ohne Erfolg geblieben sind.

Um diese typischen Gefahren für den Erfolg des Verfahrens zu bewältigen, stehen 
Ihnen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. In komplexen Verfahren mit vie
len Parteien werden Sie an die Bildung von Untergruppen und den Einsatz von Ver
tretern denken. Die Vereinbarung klarer Kommunikationsregeln hilft zusätzlich, die 
Komplexität zu reduzieren. Stehen in der Verhandlung viele Themen und viele unter
schiedliche Interessen an, ist die gründliche Vorbereitung ein erster Schlüssel für den 
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Erfolg des Verfahrens. Bestenfalls schon aus dieser Vorbereitung folgt eine klare Glie
derung für Ihr Vorgehen in der Mediation sowohl nach den Phasen des Verfahrens als 
auch nach den verschiedenen Themen. Gegebenenfalls schneiden Sie Themenblöcke 
und führen Unterverhandlungen mit nur einigen der Parteien. Techniken der Visua
lisierung helfen bei der Vereinbarung und Durchsetzung einer klaren Struktur.

Sehen Sie Ihre Neutralität durch bestehende Beziehungen zu einer der Parteien ge
fährdet, so sollten Sie das offen zur Sprache bringen, um keine Zweifel an Ihrer Unvor
eingenommenheit aufkommen zu lassen. Wollen Sie im Verfahren eigene Vorschläge 
zur Konfliktlösung einbringen, so vergewissern Sie sich zuvor des Einverständnisses 
der Parteien mit diesem Vorgehen, und teilen Sie zugleich die Kriterien mit, die Ihren 
Vorschlägen zugrunde liegen.

Im Umgang mit Machtungleichgewichten hilft Ihnen zunächst die Ausübung Ihrer 
Herrschaft über den Verhandlungsprozess. Ferner können Sie den Parteien in der 
Mediation die Bedeutung von Machtungleichgewichten aufzeigen und sie zugleich 
daran erinnern, dass zu deren Ausgleich andere Verfahren wie Gerichts oder Schieds
gerichtsverfahren zur Verfügung stehen. Wenn Sie den Parteien dabei helfen, ihre 
Nichteinigungsalternativen kritisch zu betrachten, vermindern Sie möglicherweise 
das zuvor wahrgenommene Machtgefälle zwischen diesen. Um dem aggressiven Ein
satz von Verhandlungsmacht entgegenzuwirken, können Sie als Mediator des Weite
ren versuchen, legitime Kriterien in das Verfahren einzubringen. Diese lenken den 
Blick weg von reiner Machtausübung und hin zu sachlichen Maßstäben für eine Kon
fliktlösung. Schließlich können – als ultima ratio – eingebrachte eigene Lösungsvor
schläge des Mediators helfen, einer als übertrieben empfundenen Machtentfaltung 
entgegenzuwirken.

Zur Deeskalation können Sie den Parteien einen Rahmen anbieten, in dem sie ihren 
Emotionen in geregelter und angemessener Form Ausdruck verschaffen können: Let 
them vent! Übergehen Sie persönliche Differenzen zwischen den Beteiligten nicht, 
sondern thematisieren Sie diese. Nehmen Sie den Parteien das Gefühl, sich in einer 
Ausnahmesituation zu befinden, indem Sie Emotionalität in der Mediation als etwas 
Normales darstellen. Versuchen Sie, aggressiv vorgetragenen Argumenten ihre per
sönliche Spitze zu nehmen. Hierzu können Sie diese reformulieren und so in einen 
anderen Bezugsrahmen stellen. Im Umgang mit eskalierenden Situationen kann es 
ferner helfen, wenn Sie eigenes Verständnis für die Gefühlsregungen der Parteien si
gnalisieren und wechselseitiges Verständnis unter diesen stimulieren. Schließlich 
wirkt es eskalationsmindernd, wenn Sie als Mediator bestehende bzw. im Verfahren 
schon erarbeitete Gemeinsamkeiten betonen.
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